
Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassu.ngs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Natlonalratcs vom 3. Juni /1970, 
betreffend ein Bundesgesi.::tz, mit dem das 'vlehrgesetz 1955 in 

der geltenden Fassung neuerlich abgeändert wird 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll die Beschickung des im SinJle des § 5 des wehrgesetzes 

eingerichteten Landesverteidigungsrates, soweit es die Ver­

treter der im Nationalrat vertretenen politischen Parteien 

betrifft, neu ger~gel t v~erden" Während bisher das Stärkever­

hältnis der politischen Parteien im Hauptausschuß des National­

rates maßgebend war, soll in Hinkunft des Stärkeverhältnis im 

Nationalrat selbst entscheidend sein. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 19. 
Juni 1970 in Verhandlung genoll@en und einstimmig beschlossen, 

dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für Verfasstmgs- und Rechtsangelegenheiten den Antrag, der 

Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 3. Juni 

1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Wehrgesetz 1955 
in der geltenden Fassung neuerlich abgeändert wird, wird kein 

Einspruch erhoben. 

S e :[ cl 1 
Berichterstatter 

Wien, am 19. Juni 1970 

N 0 v a k 
Obmann 
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